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Ausgabe 2019/46 

 
 
Eintragungsverfügung für das Bestandsverzeichnis der 
 
Gemeindestraße Feldstraße 
Stadt/Gemeinde Stadt Reichenbach im Vogtland  
Landkreis:  Vogtlandkreis 
 
I. Anlass: 
Berichtigung der Eintragung gem. § 3 i.V.m. §§ 4 und 5 StraBeVerzVO, Anpassung an die 
tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen nach erfolgtem Ausbau der öffent-
lichen Verkehrsanlage. 
 
II. Inhalt der Eintragung: 
Das Bestandsblatt der Feldstraße (Blatt-Nr. 66) wird unter  
 
- Punkt 2. Flurstücksnummer(n) Gem. wie folgt korrigiert und ergänzt: 
            177g Or, 177/2 Or, 387/1 Or, 171/13 Or, T.v. 387b Or 
- Punkt 4. Endpunkt korrigiert: Beginn Flurstück-Nr. 387/2 Or 
 
III. Hinweis:  
 
Die Eintragungsverfügung sowie das Bestandsblätter der oben bezeichneten Straße mit bei-
gefügtem Übersichtsplan liegt ab dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe  
 
für die Dauer von  zwei Wochen  
 
in der Stadtverwaltung Reichenbach, Markt 1, 08468 Reichenbach i. V., Zimmer 126 wäh-
rend der Öffnungszeiten zur Einsicht aus. 
 
Die Eintragungsverfügung gilt mit Ablauf der zweiwöchigen Auslegungsfrist ab der öffentli-
chen Bekanntmachung gegenüber der Allgemeinheit als bekanntgegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.  
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Reichenbach, 
Markt 1, 08468 Reichenbach, einzulegen. 
 
Reichenbach, en 24.05.2019 
 
Raphael Kürzinger 
Oberbürgermeister 
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